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1.	Präambel
Mit dem Ziel, Vereinsmitglieder aus gegebenem Anlass und aufgrund besonderen Anlasses zu ehren, wurden die nachfolgenden Grundsätze für die Vornahme von Ehrungen verabschiedet.
Es besteht Einigkeit darüber, dass durch die Aufstellung dieser Richtlinien zur Durchführung von Ehrungen ein Rechtsanspruch von Seiten des Vereinsmitgliedes nicht hervor geleitet werden kann und insoweit die Entscheidung zur Vornahme der Ehrung dem Vorstand in Abstimmung mit der Vorstandschaft grundsätzlich vorbehalten bleibt. 
Zu berücksichtigen sind weiterhin das Gefüge des Vereins und auch die hierfür vorhandenen Vereinsmittel.
Dies vorausgeschickt, wird beabsichtigt, folgende Ehrungen gegenüber verdienten Mitgliedern, und im Einzelfall Nichtmitgliedern, auszusprechen.
- 	Verleihung einer vereinseigenen Urkunde an Mitglieder / Nichtmitglieder aus besonderem Anlass	
- 	Verleihung des Ehrenvorsitzes
-  	Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
- 	Ehrungen aus besonderen Anlässen 
2.	Allgemeine Voraussetzungen
Aus Anlass besonderer Vereinshöhepunkte (Jubiläen, größere Vereinsveranstaltungen usw.) und wegen ihres besonderen Einsatzes, darüber hinaus aber auch im Hinblick auf langjährige, tatkräftige Unterstützung des Vereins, sollen an Mitglieder „Ehrenurkunden“ ausgehändigt werden, die zumindest der Unterzeichnung seitens des Vorstands bedürfen. Weiterhin sollen auch mit einer Urkunde besonders verdiente aktive und passive Mitglieder, sowie Nichtmitglieder geehrt werden, um hierdurch die herausragenden Einzelleistungen oder auch die langjährige Verbundenheit bzw. das Engagement für den Verein und / oder bei der Ausübung eines Vereinsehrenamtes zu würdigen.
Die Urkunde kann entweder separat oder auch ergänzend mit den nachfolgenden Ehrungen ausgefertigt und überreicht werden
3.	Verleihung des Vereinsehrenvorsitzes
Für herausragende Dienste um den Verein können Vorsitzende und ehemalige Vorsitzende zum „Ehrenvorsitzenden“ ernannt werden.
Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden ist durch Übergabe einer entsprechenden Urkunde seitens des Vereins zu dokumentieren.
Ehrenvorsitzende sind ab ihrer Ernennung nicht von der Beitragszahlung befreit, sie behalten außerdem ausdrücklich alle Rechte eines sonstigen ordentlichen Mitgliedes entsprechend der Vereinssatzung.
Ehrenvorsitzende können aus gegebenem Anlass auch zu Vorstandssitzungen als beratende Mitglieder eingeladen werden.
4.	Verleihung der Vereinsehrenmitgliedschaft
Für herausragende Verdienste um den Verein können Mitglieder zum „Ehrenmitglied“ ernannt werden.
Die Ernennung zum Ehrenmitglied ist durch Übergabe einer entsprechenden Urkunde seitens des Vereins zu dokumentieren.
Ehrenmitglieder sind ab ihrer Ernennung nicht von der Beitragszahlung befreit, sie behalten außerdem ausdrücklich alle Rechte eines sonstigen ordentlichen Mitgliedes entsprechend der Vereinssatzung.
Ehrenmitglieder können aus gegebenem Anlass auch zu Vorstandssitzungen als beratende Mitglieder eingeladen werden.
5.	Ehrungen aus besonderen Anlässen
Der Vorstand ist berechtigt, im Rahmen der Geschäftstätigkeit im Interesse des Vereins sonstige Ehrungen der Vereinsmitglieder aus bestimmten Anlässen vorzunehmen.
5.1. Geburtstage
Jedem Mitglied, wird ab seinem 65. Geburtstag (in 5er Schritten, z.B. 70, 75, 80, 85 ,90 etc.)  eine Karte überreicht. Geld- und Sachgeschenke von Seiten des Kapellenvereins werden nicht überreicht.
5.2. Jubiläen
Eine Jubiläumsurkunde kann an Mitglieder ausgestellt werden, die dem Verein seit mindestens zehn Jahren angehören und damit ihre Verbundenheit zum Verein zum Ausdruck bringen. Eine solche Urkunde wird alle 10 Jahre, ab 20 Jahren alle 5 Jahre ausgestellt.
6.	 Beerdigungen
An einer Beerdigung eines Mitglieds wird den Hinterbliebenen eine Kondolenzkarte überreicht. Eine Abordnung des Vereins sollte wenn möglich an der Beerdigung teilnehmen. 
Außerdem wird beim nächstmöglichen Termin ein Rosenkranz für das verstorbene Mitglied in Auftrag gegeben. 
7.	Aberkennung eines Ehrenamtes
Die Aberkennung eines Ehrenamtes oder einer Ehrenmitgliedschaft aufgrund vereinsschädigenden Verhaltens entgegen dem Satzungszweck kann nur in Eilfällen von Seiten des Vorstands ausgesprochen werden; die Aberkennung bedarf jedoch grundsätzlich der Zustimmung der Mitgliederversammlung durch eine einfache Mehrheit.
Dem Betroffenen ist vor der Entscheidung durch den Vorstand schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
8.	 Schlussbestimmungen für Ehrungen
Die Vereinsführung ist ausdrücklich ermächtigt, in begründeten Einzelfällen von den zeitlichen Vorgaben in Bezug auf die Verleihung von Auszeichnungen abzuweichen.
9. Inkrafttreten
Diese Ehrenordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28.09.2025 in Kraft.
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